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Öffentliche Bekanntmachung 
des endgültigen Wahlergebnisses der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl  

am 09.06.2024 in der Gemeinde Neuenkirchen 
 

Am 13.06.2024 tagte der Wahlausschuss des Amtes Landhagen in öffentlicher Sitzung zur  
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl  
in der Gemeinde Neuenkirchen und stellte das endgültige Ergebnis fest. 
Gemäß § 33 des Landes-und Kommunalwahlgesetzes M-V (GVOBl. M-V S. 154, 183) i. V. m. der 

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 10.05.2024 wird das endgültige Ergebnis der 

Gemeindevertretungs-und Bürgermeisterwahlen für die Gemeinde Neuenkirchen wie folgt bekannt 

gemacht: 

 

Gemeindevertretungswahl: 
 

Zahl der Wahlberechtigten 2034 

Zahl der Wähler 1556 

Zahl der gültigen Stimmen 4514 

Zahl der ungültigen Stimmen 39 

 

 

Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen und Verteilung der Sitze auf die 
Wahlvorschläge  
 

Lfd. 
Nr. 

Wahlvorschlag (Kurzbezeichnung) 
Gültige 

Stimmenzahl 
Sitze 

1 
Christlich Demokratische Union 

Deutschlands (CDU) 
363 1 

2 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

(SPD) 
581 1 

3 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

(GRÜNE) 
591 2 

4 
Allgemeine Wählergemeinschaft 

Neuenkirchen (AWN) 
2713 7 

5 Einzelbewerber Antrack 266 1 

Zusammen 4514 12 
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Es sind folgende Bewerberinnen/Bewerber gewählt: 
 

Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/ 
Einzelbewerber 

Stimmen 

Rieck, Brunhilde CDU 189 

Dr. Dinklage, Andreas SPD 230 

Nätscher, Martin GRÜNE 217 

Hilker, Pascal GRÜNE 165 

Breitsprecher-Kranz, Kirsten AWN 862 

Fillbrich, Bodo AWN 707 

Wischnewski, Susanne AWN 393 

Glitsch, Sven AWN 222 

Kröske, Ralf AWN 180 

Schröder, Frank AWN 143 

Köster, Jörg AWN 86 

Antrack, Daniel Einzelbewerber 266 

 
 
 
Ersatzpersonen wurden in der folgenden Reihenfolge festgestellt: 
 

Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber Familienname, Vorname Stimmen 

CDU Rieck, Michael 174 

 
 

Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber Familienname, Vorname Stimmen 

SPD Stoy, Matthias 200 

SPD Hoffmann, Nadine 151 

 

Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber Familienname, Vorname Stimmen 

GRÜNE Eberhard, Johanna 121 

GRÜNE Hilker, Ramona 44 

GRÜNE Feldt, Anja 44 

 
 

Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber Familienname, Vorname Stimmen 

AWN Reinholz, Katrin 78 

AWN Dünweg, Hans-Werner 42 
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Bürgermeisterwahl: 

Zahl der Wahlberechtigten 2034 

Zahl der Wähler 1554 

Zahl der gültigen Stimmen 1511 

Zahl der ungültigen Stimmen 43 

 

Von den gültigen Stimmen entfallen auf: 
 

Lfd.Nr. Partei/Wählergruppe/ 
Einzelbewerber 

Bewerber Stimmen 

1 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
(GRÜNE) 

Nätscher, Martin 249 

2 Allgemeine Wählergemeinschaft 
Neuenkirchen (AWN) 

Breitsprecher-Kranz, Kirsten  973 

3 Einzelbewerber Hübner Hübner, Edwin 289 

 
 
Der Wahlausschuss des Amtes Landhagen stellte fest, dass die Bewerberin Kirsten Breitsprecher-Kranz 
gewählt ist, da sie die erforderliche Stimmenanzahl gem. § 67 Abs. 2 LKWG M-V erhalten hat.  
 
Gegen die Gültigkeit der Wahl können Wahlberechtigte des Wahlgebietes innerhalb von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift unter der Angabe der Gründe bei der Wahlleitung im Am Landhagen, Theodor-Körner-
Straße 36, 17498 Neuenkirchen zu erheben. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 

Neuenkirchen, 18.06.2024 

 

gez. Draack 
Wahlleiter 
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